
sernen liefern, das keiner Wandlung, sondern nur der 
Uniformierung und der „straffen Hand“ erfahrener Mili
taristen bedarf. Mit einem Zynismus ohnegleichen ver
suchen die westdeutschen Imperialisten, die von ihnen 
geschaffene materielle und geistige Not breiter Teile 
der Jugend für die Vorbereitung kriegerischer Aben
teuer gegen die Deusche Demokratische Republik und 
die anderen Länder des sozialistischen Weltlagers aus
zunutzen. Um vor der Bevölkerung die Tatsache zu 
vertuschen, daß unter der Herrschaft des Monopolkapi
tals und des Militarismus das Problem der ständig an
wachsenden Jugendverwahrlosung und Jugendkrimina
lität nicht gelöst werden kann, lenkt man die Auf
merksamkeit bewußt von den gesellschaftlichen Haupt
ursachen dieser besorgniserregenden Erscheinung ab 
und propagiert alle paar Jahre angeblich „neue Wege 
zur Bekämpfung der Jugendkriminalität.8 In Wirklich
keit setzt jedoch der Adenauer-Staat einfach die von 
den Hitlerfaschisten auf die Spitze getriebene Tendenz 
fort, die Repressivmaßnahmen gegen straffällige Ju
gendliche zu verschärfen und ihre Auswahl und Ge
staltung weitestgehend der richterlichen Willkür zu 
überlassen. Eine nähere Betrachtung der wichtigsten 
Bestimmungen des westdeutschen JGG von 1953 soll 
diese Feststellung beweisen.

Die Bestrafung Jugendlicher bei 
„schädlichen Neigungen“

Nach § 17 Abs. 2 JGG hat der Richter Jugendstrafen 
zu verhängen, wenn „wegen der schädlichen Neigungen 
des Jugendlichen, die in der Tat hervorgetreten sind, 
Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel nicht aus
reichen.“

Der Begriff „schädliche Neigungen“ als ausschlag
gebendes Kriterium für die Bestrafung eines Jugend
lichen mit Freiheitsentzug wurde durch das nazistische 
RJGG von 1943 eingeführt. Diese zunächst nur farblos 
und schwammig erscheinende Gesetzesformulierung 
hat durch die Übernahme in das JGG von 1953 keinen 
Inhaltswandel erfahren. Noch heute ziehen die führen
den Kommentatoren9 zur Erläuterung des § 17 Abs. 2 
JGG die Richtlinien des Nazi justizministeriums zu § 6 
RJGG von 1943 heran, in denen es heißt:

„Schädliche Neigungen zeigt ein Jugendlicher;, bei 
dem Anlage- oder Erziehungsmängel die Gefahr be
gründen, daß er ohne Durchführung einer längeren 
Gesamterziehung durch weitere Straftaten die Ge
meinschaftsordnung stören wird. Angesichts der 
Schwierigkeit, schädliche Neigungen des Jugendlichen 
mit Sicherheit festzustellen, wird für die Feststel
lung kein allzu strenger Maßstab anzuwenden sein.“ 
Die Begründungen für das Vorliegen „schädlicher Nei

gungen“ entnehmen die Gerichte hauptsächlich aus der 
Familiengeschichte und der häuslichen Umgebung des 
Jugendlichen; auch aus fortgesetzten Delikten oder aus 
mehrmaliger Begehung ohne Fortsetzungszusammen
hang wird in der Regel das Vorhandensein einer Nei
gung gefolgert.10 11 Nach der amtlichen Begründung des 
westdeutschen JGG kommt es für die Beantwortung 
der Frage, ob die Tat eines Jugendlichen Strafe ver
dient, neben der persönlichen Schuld auf die „charak
terliche Haltung des Täters“ an.11 Mit Befriedigung 
stellen die meisten westdeutschen Strafrechtler fest, daß 
nunmehr der Begriff der Einzeltatschuld „überwunden“ 
sei und daß die Mangelhaftigkeit des Charakters dem 
Jugendlichen zu besonderem Vorwurf gereiche, da das 
Gesetz als eine Voraussetzung für die Verhängung von 
Jugendstrafe ausdrücklich die „schädlichen Neigungen“ 
des Täters hervorhebe.12

8 Unter dieser Parole wurde der aus Anlaß der Verkündung 
des westdeutschen JGG veranstaltete 9. Jugendgerichtstag 
durchgeführt.

9 Dallinger/Lackner, Jugendgerichtsgesetz (Kommentar), Mün- 
chen/Berlin 1955, S. 193.

10 Lukes, Anwendung und Bewährung der unbestimmten 
Verurteilung gegen jugendliche Rechtsbrecher, Münchener 
Dissertation (1950), S. 18/19. Der Verfasser gelangte nach den 
in der westdeutschen Gerichtspraxis durchgeführten Unter
suchungen zu der vielsagenden Feststellung: „In den meisten 
Fällen der Verurteilung zu einer Jrugendgefängnisstrafe ist 
jedoch in der Begründung nur gesagt, .wegen der in der Tat 
hervorgetretenen schädlichen Neigungen wird . . .‘. Eine 
nähere Angabe, worin und wie ,sie zum Ausdruck kamen, 
fehlt“ (a. a. O. S. 19).

11 Bundestagsdrucksache Nr. 3264 (1. Wahlperiode), S. 40.
12 vgl. Dallinger/Lackner, a. a. O. S. 191/192.

In der gesamten umfangreichen westdeutschen Lite
ratur finden wir keine genaueren Ausführungen dar
über, was unter „schädlichen Neigungen“ im Sinne des 
§ 17 Abs. 2 JGG zu verstehen ist. Das ist kein Zufall. 
Wie P o t r y k u s  schreibt,

„wird durch die Einführung des Begriffes der 
,schädlichen Neigungen“ die Verbindung zur Krimi
nalbiologie hergestellt und die Möglichkeit zur Er
fassung der Hangverbrecher und zur Tätertypisie
rung gegeben.“13

Die kriminalpolitische Funktion des § 17 Abs. 2 JGG 
besteht also nicht darin, -die Bestrafung jugendlicher 
Rechtsverletzer auf wenige Ausnahmefälle zu be
schränken, sondern darin, den reaktionären Konzeptio
nen der Kriminalbiologie Geltung für das gesamte Ju
gendstrafrecht zu verschaffen.

Eine der volksfeindlichsten kriminalbiologischen 
Theorien ist die Theorie von der „kriminellen Veran
lagung“. Nach Meinung des westdeutschen Kriminolo
gen S a u e r  wirken sich die „Anlagefaktoren“ beson
ders stark bei Frauen und Jugendlichen aus. Er gibt 
sich aber nicht erst die Mühe, diese Behauptung zu be
weisen, sondern schreibt gleich weiter:

„Ähnliches kann man endlich bei den primitiveren 
Bevölkerungsschichten beobachten; je einfacher Be
ruf und Besitzstand, persönliche Kultur und Bildung 
des Einzelmenschen sind, uiji so stärker wirkt in ihm 
die eigene Anlage.“14 

Schon aus diesen wenigen Worten wird ersichtlich, 
welche Rolle die Theorie von der „kriminellen Veran
lagung“ bei der Unterdrückung der besitzlosen Volks
massen zu erfüllen hat.

Eine noch deutlichere Sprache spricht neuerdings der 
Schweizer Kriminologe F r e y ,  der in seinem in West
deutschland stark beachteten Buch „Der frühkriminelle 
Rückfallsverbrecher“ u. a. ausführt:

„Es ist von allem Anfang nicht von Zufälligkeiten 
abhängig, welche Milieueinflüsse später auf einen 
Menschen einwirken werden, sondern es besteht für 
jeden Menschen eine biologisch bedingte Prädisposi
tion für die Bevorzugung einer spezifischen, persön
lichkeitskonformen sozialen Umwelt. Der Mensch 
trägt nicht nur seine Anlage, sondern gewissermaßen 
auch sein persönlichkeitskonformes Milieu von Ge
burt an als Entwicklungspotenzen in sich.“15

Nach dieser Auffassung, die ihre volksfeindliche Ten
denz kaum noch verhüllt, ist

„sowohl der endgültige Aufstieg aus einem angebore
nen ungünstigen Milieu in ein günstiges, wie der 
endgültige Abstieg aus einem günstigen in ein un
günstiges Milieu ... persönlichkeMshedingt: in einem 
Fall ist die anlagemäßige Integrität, im anderen 
Fall die anlagemäßige Defektuosität daran schuld.“16

Solchen volksfeindlichen Lehrmeinungen soll durch 
die Verwendung des Begriffes „schädliche Neigungen“ 
im westdeutschen JGG Tür und Tor für das Eindringen 
in die Jugendgerichtsbarkeit geöffnet werden. Die Rich
ter, die sich dieser Auffassung änschließen, entnehmen 
die „Veranlagung“ des Angeklagten einfach aus der 
„persönlichkeitskonformen“ sozialen Lage; wer arm ist, 
hat minderwertige Anlagen, und wer reich ist, hat 
wertvolle Anlagen.

Weil nur sehr wenige bürgerliche Fachwissenschaft
ler gegen die faschistischen Vererbungstheorien auf- 
treten, können diese Irrlehren heute noch und schon 
wieder in der Bundesrepublik großes Unheil besonders 
auf dem Gebiet der Jugendgerichtsbarkeit anrichten. 
Wir brauchten uns mit der Theorie von der „kriminel
len Veranlagung“ kaum näher zu befassen, wenn sie 
lediglich zur Verschleierung der gesellschaftlichen 
Hauptursachen für das Ansteigen der Jugendkriminali
tät ausgedacht worden wäre; denn für jeden gesunden 
Verstand kann in dieser Hinsicht auch die raffinier
teste Sophistik kaum noch etwas vertuschen. Es ist je
doch so, daß mit der scheinwissenschaftlichen Argu-

13 Potrykus, Kommentar zum RJGG vom 6. November 1943, 
2. Aufl., Nürraberg/Düsseldorf 1952, S. 59.

14 Sauer, Kriminologie, Berlin 1950, S. 136.
15 Frey, Der frühkriminelle Rückfallsverbrecher, Basel 1951, 

S. 247.
16 Frey, a. a. O. S. 246.
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